
 

 
 
 
Der Präsident 
 

 
 

Wien, am 8. Februar 2016 
 
 
Betreff: Abschlussprüfer-Aufsichtsgesetz (APAG)  

Begutachtungsverfahren 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 
Das Präsidium des Bundesverwaltungsgerichtes nimmt zum Begutachtungsentwurf 

vom 26.01.2016, GZ. BMWFW-91.530/0025-I/1a/2016, betreffend die Erlassung 

eines Bundesgesetzes über die Aufsicht über Abschlussprüfer und 

Prüfungsgesellschaften (Abschlussprüfer-Aufsichtsgesetz – APAG) wie folgt 

Stellung: 

 

Zu § 3 Abs. 4: 

Es wird angemerkt, dass weder aus den Materialien hervorgeht noch sonst erkenn-

bar ist, warum im Zusammenhang mit Beschwerden gegen Bescheide der Ab-

schlussprüferaufsichtsbehörde (APAB) eine Entscheidung des Bundesverwaltungs-

gerichtes durch Senat vorgesehen ist. 

 

Gemäß der derzeit in Geltung befindlichen „Vorgängerbestimmung“ des § 18c Abs. 3 

Abschlussprüfungs-Qualitätssicherungsgesetz (A-QSG) erkennt das Bundes-

verwaltungsgericht über Beschwerden gegen Bescheide des Arbeitsausschusses für 

externe Qualitätsprüfungen und der Qualitätskontrollbehörde durch 

Einzelrichter/innen. Dies hat sich nach der bisherigen Praxis bewährt. Die 
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Notwendigkeit einer Senatsentscheidung lässt sich auch der – in den Erläuterungen 

im Hinblick auf Rechtsmittelverfahren erwähnten – Bestimmung des Artikel 30d der 

Richtlinie 2014/56/EU nicht entnehmen. 

 

Die Umstellung von einer Einzelrichter/in  auf eine Senatszuständigkeit würde einen 

verwaltungstechnischen Mehraufwand in Form von zusätzlichen personellen und 

budgetären Ressourcen mit sich bringen, der dzt. im Bundesverwaltungsgericht nicht 

berücksichtigt ist. 

 
 

Der Präsident 
Perl 
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